
Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 

Ergänz:ende Informationen zur Aufstellung des Be
bauungsplans Nr. 732: 

Mit der Aufstellurlg des Bebauurlgsplarls Nr 732 wird In
nerhalb eines Allgemeinen Wohngebieles [WAl das Ziel 
der Entwicklung eines Pnegeheims verfolgt. Ein beste
hendes Pflegeheim des Tregers (Deulsches Rotes 
Kreuz) an der Saarstraße soll aufgegeben werden, da 
dieses den aktuellen Standards nicht mehr entspricht. In 
dem geplanten Pfiegehelm werden neben den Pfiege
plätzen fOr die Bewohnerirmen und Bewohner des Stand
orts an der Saarstraße noch Plätze für Junge Pflege" 
bedürftige angeboten sowie Apartments für selbstständi
ges Wohnen mit der Möglichkeit, die Angebote des 
Pfiegeheims zu nutzen. 

Die südilch bestehende Wohnbebauung (Wernerstraße 
1-3 u. Gusl<lvstraße 107) wird planungsrechtlich bestätigt. 

lur Schaffung der entsprechenden planungsrechtlichen 
Voraussetzungen Ist die Aufstellung eines neuen Bebau
ungspl<lns erforderlich. Da es sich um eine Innenentwick
lung im Sinne des § 13 a BauGB handelt, wird dafür ein 
beschleunigtes Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 
Gemaß § 13 Abs. 3 SauGS wird deshalb von der Um
wellpcürung nach § 2 Abs. 4 BauGB, und im weiteren 
Verfahren von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGS so
wie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wei
che Arten umweltbezogeller Informationen verfügbar 
sind, abgesehen 

Weitere Informationen sirld auch im Internet unter 
wwwo-sp.deloberhausenlstart,phpzu erhalten. 

Amtsblatt Nr. 1 vom 16. Januar 2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über den Aufstellungsbeschluss zum Be
bauungsplan Nr. 733 - Am Förderturm I 
Alleestraße - und die Aufhebung des Auf· 
stellungsbeschlusses tür den Bebauungs
plan Nr. 610 - Am Förderturm I Alleestraße 

I.� Der Rat der Stadt hat am 1912.2016 die Aufstellung 
eines Bebauungsplans für das Im Plan des Bereichs 
5-4 - BauleilpläneiWohnungsweseniOenkmalschutz 
vom 10,11.2016 umrandete Gebiet beschlossen (Be
bauungsplan Nr. 733) 

Das Plangebietliegt in der Gemarkung Oberhausen, 
Flur 39, und wird wie folgt umgrenzt 

Nördliche Seite der Aiieestraße. westiiche Grenzen 
der Flurstücke Nr. 93, 90 und 94, nördliche Grenze 
des Flurstuckes Nr. 94, westliche und nördliche Gren
ze des Flurstückes Nr, 93. westliche und nördliche 
Grenze des Flurstückes Nr 178, dieser Grenze fol
gend bis zu einer 28 m östiich der östlichen Seite der 
Turnhalle parallel verlaufenden Linie, Parallele 28 m 
östlich der östlichen Seite der Turnhaile bis zur Straße 
Am Förderturm, südliche Seite der Straße Am Forder
turm, oslliche Grenzen der Flurstücke Nr, 185 und Nr. 
199, nördliche Grenzen der Flurstücke Nr, 206, 208, 
212 und 213, südöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 
212, sudöstliche und südliche Grenze des Flurstücks 
Nr. JJ, südöstliche und sudllche Grenze des 
Fiurstücks Nr 91 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 733
Am Förderturm I Alleestraße 

.-_-~ 1:..; '"""'

_. 
. - ,-� .- _._--- _-. r , , -.:' 

,/ 

/. 

< ,~ '

8 

mensing
Hervorheben

mensing
Hervorheben



Amtsblatt für die Stadt Oberhausen 

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2309.2004 (BGBI. I, S, 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20,10.2015 (BGBI. I, S, 1722), 

Interessenten können zur Ullterrichtun9 uber die Lage des 
Plangebiets eineIl Plan mit den Umringsgrenzen im Be· 
reich 5-1 Stadtplanung Technisches Rathaus Sterk
rade, Bahllhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A OOg, 
während der ÖffnungszeiteIl Montag - Donnerstag 08:00 
1500 Uhr und Frertag 0800 - 12:00 Uhr einsehen 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 733 werden folgende Haupt
planungs<:iele verfolgt 

- Festsetzung eines Gewerbegebiets: 

- Regelungen <:Ur Vsrtragllchkelt der geplanten Nutzung 
mit den vorhandenen Nutzungen, 

- Prüfung der Notwendigkeit von gestalterischen Fest
setzungen z B. für Werbeanlagen 

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt die Aufhebung des Auf
stellungsbeschlusses tur den Bebauungsplan Nr 610 
- Am Förderturm i Alleestraße - (Aufstellung im beschleu
nigten Verfahren gemoiß § 13 a BauGS) beschlossen 

Hinweis 

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu 
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur 
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu 
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreter1 und Ver
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen 
oder ähnliche Arbeiten ausführen. 

11.� Bekanntmachungsanordnung im Sinne 
des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsver· 
ordnung (BekanntmVO) 

Der durch den Rat der Stadt am 19.12.2016 gefasste 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 733 - Am 
Förderturm / Alleestraße - und die Aufhebung des Auf
stellungsbeschlusses des Rates für den Bebauungsplan 
Nr. 610 - Am Förderturm IAlleestraße - vom 11.02,2008 
werden hiermit 6ffentlich bekannt gemacht. 

IlI.Bestätigungen im Sinne des § 2 
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

Der Inha','JWortlaut der Bekanntmachung des Aufstel
lungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 733 - Am För
derturm I Alleestraße - und die Aultiebung des Aufstel
lungsbeschlusS85 des Rates für den Bebauungsplan Nr, 
610 - Am Förderturm IAlleestraße - vom 11.02,2008 stim· 
men mit dem Ratsbeschluss vom 19122016 überein 

Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs 1 und 2 
BekanntmVO vom 26.08,1999 (GY- NRW 5 516/ SGV 
NRW 2023), zuietzt geändert durch Verordnung vom 
05,11.2015 (GY- NRW S 739), verfahren. 

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet 

Oberhausen, 22.12,2016 

Schranz 
Oberbu rgermeister 

Am"b'''' N" 1 vom 16. Janu" 2017@ 

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be
bauungsplans Nr. 733 und zur Aufhebung des Be
bauungsplanes Nr. 610: 

Der Bebauungsplan Nr. 733 soll entsprechend des Be
stands Gewerbegebiete festsetzen und die ElWeiterung 
des bestehenden Gewerbebetnebs planungsrechtlich 
abSichern. Darüber hinaus wird der Bebauungsplan Aus
sagen zur verträglichen ElWeiterung unter Berücksichti
gung der benachbarten Nutzungen wie beispielsweise 
der Wohnbebauung enthaiten, 

Fur einen Großteil des Plangebiets des Bebauungsplans 
Nr 733 wurde am 11 022008 der Aufsteilungsbeschluss 
für den Bebauungsplan Nr, 610 gefasst und am 
01.04.2008 öffentlich bekanntgemacht. Der Bebauungs
plan Nr. 610 sollte nach § 13 a BauGB aufgestellt wer
den. Da der alte AufstellungsbeschiuSs schon mehrere 
Jahre zurückliegt, soll der Planungswille nunmehr durch 
den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr, 733 
zur Rechtssicherheit erneut dokumentiert werden. Das 
Verfahren soll nicht mehr nach § 13 01 BauGB (beschleu
r1Igtes Verfahren ohne BLirgerbeteiligung), sondern im 
sogenannten Normalverfahren (mit Bürgerbeteiligung) 
durc'ngeführl werden. Das Piangebiet wird darüber hin
aus um weitere Flächen elWeitert. 

Das Veriahren zum Bebauungsplan Nr. 610 Wird eingestellt. 

Weitere Informationen Sind auch im Internet unter 
www.o-sp.deloberhausenlslartphpzu erhalten 

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung einer Satzung über die 
Verkleinerung des Geltungsbereichs und 
die Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 156 tür den Bereich des Bebauungs
plans Nr. 716 • Kirchhellener Straße I 
Bundesautobahn A 2 - vom 03.01.2017 

Der Rat der Stadt hat in seir1er Sitzung Olm 19.122016� 
folgende Satzung beschlossen:� 

Satzung� 
über die Verkleinerung des Geltungsbereichs und� 
die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 156� 
vom 03.01.2017� 

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 17 AbS. 1 Salz 3.� 
17 Abs 4 und 16 Abs 1 des BaugesetzbLJchs (BauGB)� 
In der Fassung der Bekanntmachung vorn 23092004� 
(BGBI. I, S, 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des� 
Gesetzes vom 20,10,2015 (SGm I, S, 1722), in Verbin�
dung mit § 7 der Gemeindeordnung für das land Nord�
mein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung� 
vom 14 071994 (GY-NRW1994. S 666), zuletzt geän�
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25,06.2015� 
IGY-NRW2015, S 496), 111 seiner Sitzung am� 
19 122016 folgende Satzung beschlossen� 

§ 1 

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre Nr. 156� 
wird verkleinert und damit teilweise außer Kraft ge�
setz! Abweichend von § 1 der Satzung vom� 
21 1220',5 Wird der noch rechtswIrksame Geltungs�
bsreich wie fo\gl neu beschrieben� 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs
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